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Prof. Dr. Christian 
von Hirschhausen, 
Forschungsdirektor  
am DIW Berlin 

Das Gespräch führte 
Erich Wittenberg.
Das vollständige Inter-
view zum Anhören 
finden Sie auf  
www.diw.de

Herr Prof. von Hirschhausen, in einem Verfah-
ren gegen mehrere kommunale Wasserunter-
nehmen in Hessen setzte die Kartellbehörde 
hohe Preisreduktionen im zweistelligen Pro-
zentbereich durch. Mit welcher Begründung?
Die hessische Kartellbehörde hat erstmals in 
der Geschichte der deutschen Wasserwirtschaft 
gegen drei Stadtwerke eine direkte Preiskon
trolle verfügt, weil ihnen überhöhte Preise vor-
geworfen wurden. Das ist eine Innovation, weil 
im Gegensatz zu anderen Sektoren, wie der 
Elektrizitäts- oder der Telekommunikationswirt-
schaft, die Wasserwirtschaft bisher von diesem 
Typus der Regulierung ausgenommen war.

Welche Preise beziehungsweise Kostenstruk-
turen hat die Kartellbehörde dabei zum Maß-
stab genommen?
In einem sogenannten Vergleichsverfahren 
werden Städte mit ähnlicher 
Bevölkerung, ähnlichen tech-
nischen Strukturen und ähn-
lichen Abnahmestrukturen 
verglichen. In einem Pilotver-
fahren wurden die drei Städte 
Wetzlar, Frankfurt und Kassel 
analysiert. Der jüngsten Rechtsprechung zu Fol-
ge hat der hessische Weg der Kartellverfahren 
Recht und wird daher in Zukunft auch auf ande-
re Gemeinden und Städte angewandt werden.

Welche Preisunterschiede gibt  es zwischen 
den Wasserunternehmen in Hessen?
Die Unterschiede zwischen den Wasserpreisen 
reichen von fünfzig Cent bis zu vier Euro pro Ku-
bikmeter. Eine gewisse Spanne ist normal, weil 
unterschiedliche Versorger natürlich unter-
schiedliche Kosten und Wasserversorgungsty-
pen haben. Nicht normal ist, dass bei gleichen 
oder ähnlichen Strukturmerkmalen weit höhere 
Preise genommen wurden, als in anderen Ge-
meinden. Das Verfahren der Kartellbehörde 
ist eine Einzelprüfung, aber auch für Gesamt-
deutschland haben die Verfahren große Bedeu-
tung, weil zum ersten Mal überhöhte Preise wis-
senschaftlich nachgewiesen wurden. 

Könnte Hessen als Vorbild für alle Bundeslän-
der dienen?
Hessen gilt bundesweit als ein Vorbild, weil es 
sich bei der Wasserversorgung um ein natür-
liches Monopol handelt. Es herrscht sowohl in 
der Wissenschaft als auch in der Praxis weitge-
hend Einigkeit, dass dieser Sektor reguliert ge-
hört, um überhöhte Preise zu verhindern. Es ist 
damit zu rechnen, dass andere Länder ebenfalls 
aktiv werden, was die Preiskontrolle und -regu-
lierung der Wasserunternehmen angeht. 

Welche politischen Weichenstellungen sollten 
erfolgen, um adäquate Wasserpreise in Zu-
kunft garantieren zu können?
Die Länder und die Kartellbehörden sollten in 
Verbindung mit den zuständigen Ministerien 
die positiven Erfahrungen mit den Sektoren 
Energiewirtschaft und Telekommunikation 

genau studieren und die Über-
tragbarkeit auf den Wassersektor 
ernsthaft prüfen. Dazu gehört die 
Einbeziehung aller Preise und Ge-
bühren in eine Anreizregulierung. 
Die Unternehmen müssen wie in 
den anderen Sektoren gezwun-

gen werden, vergleichbare Daten zu liefern. 
Dies sollte nicht auf freiwilliger Basis erfolgen. 
Hier liegt international ausreichend Erfahrung 
vor, die auch für Deutschland sinnvoll genutzt 
werden kann. 

Wie werden sich diese Maßnahmen auf die 
Verbraucherpreise auswirken?
Die Wasserpreise werden mit Sicherheit sin-
ken. Die Verfügung gegen Wetzlar zum Beispiel 
liegt im Bereich von dreißig Prozent. Wir haben 
Preisunterschiede für eine normale Familie im 
Bereich von 100 bis 400 Euro pro Jahr identi-
fiziert. Es ist natürlich nicht damit zu rechnen, 
dass überall derselbe Wasserpreis gezahlt wer-
den wird, das ist auch nicht sinnvoll. Es geht 
hier um die Ineffizienzen und die überhöhten 
Kosten, die angesetzt werden.

Sechs Fragen an Christian von Hirschhausen

„Die Wasserwirtschaft muss reguliert 
werden, um überhöhte Preise zu  
verhindern.“

»
Die Wasser-

preise werden 
mit Sicherheit 

sinken.

«
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